
 
 
 

 

Teilstrassenplan „Ausbau Lehnerkirchweg“ - Mitwirkungsverfahren 
 
 
Der Gemeinderat Mörschwil hat am 10. Juni 2025 den Teilstrassenplan 
„Ausbau Lehnerkirchweg“ zur Mitwirkung verabschiedet. Er lädt die 
Bevölkerung ein, zum Projekt im Rahmen der Mitwirkung Stellung zu 
nehmen: 
 
Nach Art. 33bis Strassengesetz (sGS 732.1, abgekürzt StrG) werden beim 
Planerlass nach- und nebengeordnete Planungsträger rechtzeitig angehört 
(Abs. 1) und die zuständige Behörde sorgt für eine geeignete Mitwirkung der 
Bevölkerung (Abs. 2). 
 
Die Unterlagen zur Mitwirkung liegen während 30 Tagen auf. Sie können 
vom 30. Juni 2025 bis 29. Juli 2025 im Gemeindehaus Mörschwil (Büro 
Nr. 23) eingesehen werden. Die kompletten Unterlagen sind auf der 
Homepage der Gemeinde Mörschwil unter www.moerschwil.ch (Rubrik: 
Aktuelles, Neuigkeiten, Teilstrassenplan Ausbau Lehnerkirchweg) online 
abrufbar.  

 
Während der Mitwirkungsfrist können schriftliche Stellungnahmen beim 
Gemeinderat Mörschwil, Schulstrasse 3, 9402 Mörschwil eingereicht 
werden.  
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